
In einem intensiv geführten Ver-
fahren, das schlussendlich vor 
dem Schweizer Bundesverwal-
tungsgericht endete, hat in ei-

nem sozialversicherungsrechtlichen 
Verfahren das Bundesverwaltungs-
gericht die ablehnende Verfügung 
der Invalidenversicherungsstelle für 
Versicherte im Ausland aufgehoben. 
Die IV-Stelle muss das gesamte Ver-
fahren neu führen und neue Gut-
achten einholen. Es wurde dem 
Grunde nach klargestellt, dass Inva-
lidität, die voraussichtlich bleiben-
de oder längere Zeit dauernde gan-
ze oder teilweise Erwerbsunfähig-
keit ist und Invalidität eine Folge 
von Geburtsgebrechen, Krankhei-
ten oder Unfall sein kann. 
Bei einem Invaliditätsgrad von min-
destens 40 Prozent besteht An-
spruch auf eine Viertels-Rente, bei 
mindestens 50 Prozent auf eine hal-
be Rente, bei mindestens 60 Pro-
zent auf eine Dreiviertels-Rente und 
bei mindestens 70 Prozent auf eine 
ganze Rente. Anlass zu einer soge-

nannten Rentenrevision gibt jede 
wesentliche Änderung in den tat-
sächlichen Verhältnissen seit Zu-
spruch der ersten Rente. In gegen-
ständlichen Verfahren hat der soge-
nannte regionale ärztliche Dienst 
der üblicherweise mit der Begutach-
tung beauftragt wird, zu wenig ge-
nau recherchiert und ist auf die Be-
schwerden des Patienten nicht ord-
nungsgemäss eingegangen. 
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Der Klügere
gibt nicht immer nach
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